
BESPRECHUNGEN

wWwel angegebenen Gruppen och sıeben weıtere, welche die „Geschichtsdeutung”,
dıe „Geschichtsdichtung“, die Rıtterromane, dıe Geistliche Lyrik, die Heiligensaga
un die Heiligenlegende vorstellen, un schließlich noch die Frauenmystik (Mecht-
hild V Magdeburg, Mechthild Hackeborn, Gertrud ST Angela Foligno)
un!' die Predigt des 13. Jahrhunderts, allerdings 1Ur mi1t einem einzıgen Vertreter:
Berthold v. Regensburg. In den Ausführungen über Abälard legt mIit Recht
einen starken Akzent aut dessen selbstbiographische Werke vgl 95—' Dies
ware  SE eın Hinweıs dafür, dieses IL lıtterarıum, angefangen VO  } Augustins CSON-
fessiones ach dem Vorbild VO  zn Misch, den ert. erwähnt, 1n seinem Werk
stärker ZUT Geltung kommen lassen. Nebenbei erwähnt: auf 94, Mıtte, sind

Zeilen durcheinander geraten.
er eıl stellt die Zeıt zwischen 1300 un: 1500 1in vıier Gruppen V:, Dich-

Cung (Dante, Petrarca, Chaucer, Langland, Todesdichtung); I Drama (Liturgische
Spiele, Mysterienspiele, Mirakelspiele, Moralıtäten); 111 Mystık (14 U 15. Jahr-
undert); Bußpredigt und Zeitkritik (14 Us Jahrhundert) (darunter Wyclıf,
Hus, Savonarola). Die meısten Skizzen dieses 'Teıls sind gerade hıer ausgezeich-
nNnet gelungen besser als 1m 'Te1D un: stellen eine lebendige Einführung 1n die
Zeıt VOrTr der Retormatıon dar. Abschließend folgen für den w eine Zeittafel,
welche die Entstehungszeıt der wichtigsten Werke, ihre Titel un: Vertasser und
ihre Sprache) 1n chronologischer Ordnung aufführt: terner eiıne umfangreıche Bı-
bliographie, die ZUEerSt die allgemeinen Darstellungen bietet, dann eine Aufgliede-
rung den einzelnen Ländern,; literarıschen Gattungen und den einzelnen
utoren (letzteres E  } endlich och umfangreiche Sach- un: Namen-
regıster. So wird das Werk uch höheren Ansprüchen genuügen, 7zumal VO Ver-
Jag 1ın ansprechender Weiıse aufgemacht 1St un: sich bei seınem Umftang einem

Grillmeier,annehmbaren Preıs anbietet.

\  rouzeli  ’ H7L, L’eglise drımıtıve face divorce. Du premıer CiN-BESPRECHUNGEN  zwei angegebenen Gruppen noch sieben weitere, welche die „Geschichtsdeutung“,  die „Geschichtsdichtung“, die Ritterromane, die Geistliche Lyrik, die Heiligensaga  und die Heiligenlegende vorstellen, und schließlich noch die Frauenmystik (Mecht-  hild v. Magdeburg, Mechthild v. Hackeborn, Gertrud d. Gr. u. Angela v. Foligno)  und die Predigt des 13. Jahrhunderts, allerdings nur mit einem einzigen Vertreter:  Berthold v. Regensburg. In den Ausführungen über Abälard legt er mit Recht  einen so starken Akzent auf dessen selbstbiographische Werke (vgl. 95—97). Dies  wäre ein Hinweis dafür, dieses genus litterarium, angefangen von Augustins Con-  fessiones nach dem Vorbild von G. Misch, den Verf. erwähnt, in seinem Werk  stärker zur Geltung kommen zu lassen. Nebenbei erwähnt: auf S.94, Mitte, sind  10 Zeilen durcheinander geraten.  Der 3. Teil stellt die Zeit zwischen 1300 und 1500 in vier Gruppen vor: I. Dich-  tung (Dante, Petrarca, Chaucer, Langland, Todesdichtung); II. Drama (Liturgische  Spiele, Mysterienspiele, Mirakelspiele, Moralitäten); III. Mystik (14. u. 15. Jahr-  hundert); IV. Bußpredigt und Zeitkritik (14. u. 15. Jahrhundert) (darunter Wyclif,  Hus, Savonarola). Die meisten Skizzen dieses 3. Teils sind gerade hier ausgezeich-  net gelungen — besser als im 1. Tei  1 — und stellen eine lebendige Einführung in die  Zeit vor der Reformation dar. Abschließend folgen für den 1.Bd. eine Zeittafel,  welche die Entstehungszeit der wichtigsten Werke, ihre Titel und Verfasser (und  ihre Sprache) in chronologischer Ordnung aufführt; ferner eine umfangreiche Bi-  bliographie, die zuerst die allgemeinen Darstellungen bietet, dann eine Aufgliede-  rung zu den einzelnen Ländern, zu literarischen Gattungen und zu den einzelnen  Autoren (letzteres v. S. 465—501!); endlich noch umfangreiche Sach- und Namen-  register. So wird das Werk auch höheren Ansprüchen genügen, zumal es vom Ver-  lag in ansprechender Weise aufgemacht ist und sich bei seinem Umfang zu einem  A Grilimejer; Sih  annehml{aren Preis anbietet.  z  rouzeli‘ Henri, L’&glise primitive face au divorce. Du premier au cin-  0 +AC  fin'éme siecle (Th6ologie historique, 13). 8° (410 S.) Paris 1971, Beauchesne. 72.  Den}heologisch bedeutenderen Beitrag zur gegenwärtigen Diskussion über die  Unauflöslichkeit der Ehe und den Status der wiederverheirateten Geschiedenen in  der Kirche liefert zur Zeit ohne Zweifel die Exegese. Dort, wo die Vätertradition  zu Rate gezogen wird, geschieht es meist aus zweiter Hand und deswegen recht  summarisch und schematisch. Autoren, die wie J. Pospishil (Divorce and Remarria-  ge. Towards a New Catholic Teaching [London 1967]) sich ausnahmsweise direkt  mit den Quellen befassen, kommen zu Ergebnissen, die erheblich von dem abwei-  chen, was bisher als Zeugnis der Tradition gegolten hatte. Selbst ein Kenner der Pa-  tristik wie /. Moingt stellt die traditionelle „römische Interpretation“ der Väter-  zeugnisse in Frage, wenn er schreibt: „Unter den Vätern des vierten und fünften  Jahrhunderts, die ausdrücklich den Fall des Ehebruches behandeln, sprechen nur  zuverheiraten... Alle anderen Väter derselben Zeit erlauben dem Gatten einer  Hieronymus und Augustinus den betrogenen Gatten das Recht ab, sich wieder-  Frau, die Ehebruch begangen hat, nicht ihr selbst und auch nicht der Frau eines  Ehebrechers, die Scheidung und Wiederverheiratung. Dabei macht der Gatte sich  nicht schuldig und zieht sich keine Kirchenstrafe zu. Ambrosiaster, Epiphanius von  Salamis, Basılius von Cäsarea geben ausdrücklich die Erlaubnis. Man darf dabei  nicht unterstellen, daß die anderen eine einfache Trennung von Tisch und Bett be-  fürworten, unter dem Vorwand, daß sie eine Wiederverheiratung im Unzuchtsfall  nicht ausdrücklich erlauben, oder diejenigen, die sich nach einer Scheidung wieder-  verheiraten, des Ehebruchs anklagen“ (Ehescheidung aufgrund von Unzucht (Mt5,  32/19, 9, in: Jacob David/Franz Schmalz, Wie unauflöslich ist die Ehe? Eine Doku-  mentation [Aschaffenburg 1969]; französisch: Le  ivorce «pour motif d’impudi-  cit&> [Matthieu 5, 32; 19, 9], in: RechScRel 56 [1968] 337—384).  Beide Autoren blieben nicht unwidersprochen. Der französische Patrologe und  Moralist H. Cronzel unterzog zunächst das Buch des Amerikaners einer scharfen Kri-  tik (Nuove nozze dopo il divorzio nella Chiesa primitiva?, in: CivCatt 121 [1970]  455—463. 550—561), dann den Artikel seines Mitbruders J. Moingt (Les pdres de  V’Eglise ont-ils permis le remariage apres s@paration? in: BulLitEccl 70 [1969]  441+ C SE  quieme sıecle (Theologie historique, 13) 8c (410 a Parıs IF, Beauchesne.

Den .theologisch bedeutenderen Beıtrag zZ.117 gegenwärtıgen Dıiıskussion ber die
Unauflöslichkeit der Ehe un den Status der wiederverheirateten Geschiedenen 1n
der Kirche jefert ZUr Zeit hne Zweitel die Exegese. Dort, die Vätertradıition

Rate SCZOSCH wird, geschieht CS me1lst Aaus zweıter Hand un deswegen recht
summarısch und schematisch. Autoren, die W1€e Pospishil (Dıvorce and Remarriıa-

Towards New Catholic Teaching |London 1967]) sıch ausnahmsweise direkt
MIiIt den Quellen befassen, kommen Ergebnissen, die erheblich VO  $ dem abwei-
chen, W as bisher als Zeugnis der Tradition gyegolten hatte. Selbst eın Kenner der Pa-
tristik Ww1e Moingt stellt die traditionelle „römische Interpretation“” der Väter-
zeugniısse 1n Frage, WenNnn schreibt: „Unter den Vätern des vierten und ünften
Jahrhunderts, die ausdrücklich den Fall des Ehebruches behandeln, sprechen 11U1

zuverheiraten... 1le anderen Väter derselben Zeıit erlauben dem Gatten einer
Hıeronymus un: Augustinus den betrogenen Gatten das Rechrt ab, sıch wıeder-

Frau, die Ehebruch be Nn  n hat, nıcht ıhr selbst un uch nıcht der Frau eınes
Ehebrechers, die Schei ung un Wiederverheiratung. Dabei macht der CGatte sıch
nıcht schuldig un: zieht sıch keine Kirchenstrafe Ambrosiaster, Epiphanius VO  -

Salamıs, Basilius VO  ; Asarea geben ausdrücklich die Erlaubnis. Man dart dabei
nıcht unterstellen, da die anderen eine einfache Trennung VO Tisch und Bett be-
fürworten, dem Vorwand, dafß S1e eine Wiederverheiratung 1im Unzuchtsfall
nıcht ausdrücklich erlauben, der diejenigen, die siıch nach einer Scheidung wıeder-
verheıiraten, des Ehebruchs anklagen“ (Ehescheidung aufgrund Von Unzucht (Mt d

9 1n Jacob David/Franz Schmalz, Wıe unauflöslich 1St die Ehe? Eıine Ooku-
mentatıion [ Aschaffenburg französısch: Le 1VOrCe «DOUr motit d’impudi-
C1te» [Matthieu 9 3 19; 91 1in RechScRel 11968] 337—384).

Beide utoren blieben nıcht unwıdersprochen. Der französische Patrologe und
Moralıist Cronzel zunächst das Buch des Amerikaners eıner scharten Krı1-
tik (Nuove dopo 1l divorzio nella Chiesa primıtıva?, 1n * CivCatt 0M | 11970]
455— 463 550—561), dann den Artikel se1nes Mitbruders J. Moingt (Les peres de
l’Eglise ont-ıls permis le remarıage apres separation? 1ın BulLitEcel [1969]
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3—43) Mıt vorliegender Studıe erganzt 1U seine kritische Stellungnahme
den obengenannten Veröffentlichungen durch einen umtassenden posıtıven Beıtrag
ZUr Vätertradıition 1n der Frage der Ehescheidung un: Wiederverheiratung.

Dıie Studie zeichnet sıch zunächst Aaus durch die Fülle des vorgelegten Materials.
Ihr gegenüber erscheint die Behauptung ein1ger Autoren, die Textbasıis se1
schmal,;, als dafß eiın Urteil ber die Lehre un Praxıs der Alten Kırche 1n dieser HFra-
SC möglıch sel, unhaltbar.

Vergleicht INan das vorgelegte Materıi1al, sSOWweıt siıch unmittelbar auf die er-
suchte Problematik bezieht, mMIt dem, Was Altere utoren (Zz ÖUtt, Die Ausle-
un der neutestamentlichen Lexte ber die Ehescheidung | Münster ber die
Patristik eb 8—13 bringen, zeıgt sıch, dafß die Quellen ausgeschöpft sind. Es
1St kaum och möglıch, AaUus Texten Licht 1n die vielverhandelte Frage

bringen. Es kommt Iso entscheidend darautf A die vorliegenden Zeugnisse
sorgfältig interpretieren. Hıer liegt u. E die eigentliche Leistung der Studie
Ne herangezogenen Texte werden jeweils 1n ıhren niäheren un weıteren Ontext
gestellt, W as ZUr Folge hat, da{ß E bedeutend nuanciertere Aussagen zustande
kommen, als INa  -} S1e in der NEUCTEN Liıteratur antrıttt. Dıies gilt insbesondere tür
Orıgenes un: Basılius ““VO:  S Adsared. Be1 letzterem kommt folgendem Ergeb-
nıs: „Basılıus wırd oft geNANNT als Anhänger einer Wiederverheiratung des (satten
ach einer Irennung aufgrund VO:  3 Ehebruch seıtens der Gattın. FEıne solche Ausle-
Sung des Kanon 1St nıcht gerechtfertigt: S1€e berücksichtigt nıcht das 1e] der Brie-
te; es handelt sich Nnu eınen Erweıs VO  3 Nachsıcht einer Verbindung gegenüber,
die für Basıilius, w1e 65 die Gegenüberstellung MI1t dem Kanon ze1ıgt, weıterhın
Unzucht und nıcht Ehe 1St.  R

Es gelingt C selbst renommıierte Kronzeugen tür die Praxıs der Wieder-
verheiratung 1Mm 4. Jh W1e Epiphanius D“OoNn Salamıs (aufgrund VO  3 haer 59) als
recht 7zweitelhatte Kandidaten erscheinen lassen. Denn ze1igt, SCHAUCT DEeSAHT,

erinnert daran, da der entscheidende atz in haer. Ergebnis einer Konjektur
ISt, tür die 65 keinerlei Stütze 1m Ontext o1bt. Obengenannte utoren scheinen das
übersehen haben uch der Voraussetzung, da{fß sich die Konjektur (Hınzu-
fügung eınes „oder“) rechtfertigen ließe, 1St ach der 'Text nıcht unbedingt eın
Zeugnis ur eiıne eigentliche Wiıederverheiratungsprax1s der Kirche des 4. Jh Im
höchsten Falle belegt eine Duldung (indulgence) wiederverheirateter Geschijede-
HMT 1n der Kirche. Zu welchem Ergebnis kommt 1U 1ın der Frage der Wiederver-
heiratung Geschiedener für den VOo  3 ıhm untersuchten Zeitabschnitt, für das bis

Jh.? Der einzıge Autor, der sıch explizit un eindeutig tür die Wiederverhei-
ratung Geschiedener, und War der Männer allein, ausspricht, 1St der Ambrosiaster,
eın weiıter nıcht ekannter Exeget VO  } kaum bedeutender Autorität in der vorlie-
genden Frage. Diesem einzıgen explizıten, eindeutigen Zeugnis für die Wieder-
verheiratung stehen immer NacCc zahlreiche Aufßerungen gegenüber, die
eine Wiederverheiratung, sSCe1 s der Frau der beider Ehepartner, aufgrund VO  3
Ehebruch der Aus anderen Gründen, ablehnen Hierhin yehören Justin, Athenago-
7A4S, Theophil VO'  S Antiochien, Irenäus, Ptolemäyus, Klemens V“O:  S Alexandrıien, Orı-
SCH  » Tertullian, die Konzile VO  3 Elvira und Arles, Basılıus D“O  S Ankyra un: (’aesa-
Yrea, Gregor D“O  S Nazıanz, Apollinaris VO:  e} Laodicea, Theodor V“O:  > Mopsuestia, Jo-
hannes Chrysostomus, Theodoret D“O  S Cyrus, Epiphanius, Ambrosius, Innozenz I}
Pelagius, Hieronymus, der Autor des ODUS imperfectum, Leo der Große, Augustin
und seın Ge ner Faustus VDON Milewve

Fıne ımp ızıte Erlaubnis Zur Wiederverheiratung, die INa  —3 bei einem el der
genannten utoren vorzufinden behauptet, kann nach nıcht überzeugend

nachgewiesen werden. Die bisher gemachten Versuche, solche implizite Erlaubtheitnachzuweisen, beruhen auf wel falschen Voraussetzungen: a) InNna  a} interpretiert
Aussagen, ach denen 7z. B durch Ehebruch eine Ehe aufgelöst 1st; hne weıteres 1m
Sınne der spateren kanonistischen Terminologie; man betrachtet die Duldung
(indulgence) der Gemeinschaftt Geschiedener durch d1e Kirche einfachhin als Er-
aubnis ZUr Wiederverheiratung.

Grundsätzlich kritisiert beı den Autoren, mMi1t denen sıch auseinandersetzt,
eine Überstra azıerung des argumentum silentio0. Er äßt den Einwand nıcht el-
ten, das Feh explizıter Aussagen ZUgUNStEN einer Wiederverheiratung erk Aare
sıch Aaus der pastoralen Sorge, solche Aussagen könnten als eine Ermunterung ZuUur
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Ehescheidung verstanden werden un: selen deswegen unterblieben: „Kann INa sıch
eınen Seelenhirten vorstellen, der, obwohl ständig mIit den Eheschwierigkeiten der
Gläubigen konirontiert, ın eıner Zeıit, in der, W1e in der unsrıgen, das staatliche
Gesetz Ehescheidung und Wıederverheiratung erlaubte, trotzdem sıch scheut, 1n al-
ler Klarheit der Lehre Ausdruck geben, die S1e VO  3 iıhren Problemen befreit?“

Au der 7weıte Einwand, diıe Wiederverheiratung werde deswegen nıcht eigens
erwähnt, weiıl S1e ach Scheitern einer Ehe selbstverständlich WAar, weIlst zurück.
Dıie Vertechter dieser Auffassung berufen siıch 1m allgemeinen autf eine angeblich
VO Öömischen Recht ınspirıerte Eheauffassung der alten Christen, ach der die
Ehe eın Kontrakt ist, der als solcher selbstverständlich gelöst werden kann Dem-
gegenüber welst auf die der Alten Kırche eigentümliche Konzeption der Ehe
hın Dıie Heırat 1St kein Vertrag w1e andere auch, sondern ein göttlicher Kt; der
Mann un: Frau einem einz1ıgen Fleische eint: der Mensch hat nıcht das Recht,
treNNECN, W ads Gott geeint hat Zahlreiche Väter setzen 1n diesem Sınne dem staatlı-
chen Recht das göttliche (Gesetz „Angesichts solcher Aufßerungen der
größten christlichen Autoritäten dieser Zeit 1St doch cchr schwierig behaup-
tcnN, die VO römischen Recht präformierte Mentalıtät stelle eine Präsumption
dar für die UÜbernahme der Wiederverheiratung se1ıtens der Christen“ (363

Soweılt die Väterlehre ber die Wiederverheiratung. Wıe ber steht es mi1t der
Praxıs? Wıe sind Kanon des Konzıils VO]  «} Elvira, Kanon (1439 des Konzıils VO  -

Arles, Kanon des Basılius, C 159 Leos des Großen Nıcetas VO  3 Aquıileı1a un
andere TLexte interpretieren? „ 1St. nıcht dasselbe, ob die Kirche damit einver-
standen 1St, da{fß eın Christ eine ecue Ehe eingeht der S1e SsegNET, der ob S1€e
aus Nachsicht gegenüber den Personen eine VOT den staatlichen Instanzen eingegan-
SCHC Verbindung, dıe infolge der daraus resultierenden Verpilichtungen nıcht
gebrochen werden kann, ihres ehebrecherischen Charakters 1n einem gew1ssen
Ma{(ße toleriert“ 2— Iso 1n der Praxıs War keine eigentliche Wiıederver-
heiratung, ber Nachsicht SC enüber den wiederverheirateten Geschiedenen.

Worın sieht der Autor ce] die Bedeutung seiner erklärtermaßen ausschliefßlich
historischen Studie 1m Hinblick auf die zukünftige Entwicklung der Eheschei-
dungsdiskussion? Erstens: Da dıe Väter der ersten fünt Jahrhunderte MmMIit Quası-
Einstimmigkeıt die Schriftstellen Mrt > un Mt 19 97 ber deren ınn die heuti-
A Exegese sıch nıcht ein1g werden kann, 1im Sınne e1nes Verbots der Wiederverhei-
ratlgn_g auslegen, erscheint 65 unvorstellbar, da{fß die Kirche eınes Tages eine Wieder-
vVer Lebzeiten des Partners erlauben wird (382 Zweıtens: Aus dem
gleichen Väterzeugn1i1s ergibt sich jedoch andererselts der Hınvweıis auf eine nach-
sichtige Haltung der Kirche gegenüber den wiederverheirateten Geschiedenen.
Welche konkreten Formen diese Nachsicht anzunehmen hätte Wiederzulassung

den Sakramenten? 1eS bestimmen gehört nıcht mehr der Aufgabe vorlie-
gender Studie.)

erhebt einerseits nıcht den Anspruch, jede einzelne seiner Textauslegungen se1
unbedingt zwingend (8), andererseıts 1St sich dessen bewulßßst, daß die Interpreta-
tıon der Väterzeugnisse und Konzilskanones weitgehend abhängt VO  - der Frage,
ob die Erlaubnis Zur Wiederverheiratung der das Verbot eıiner 7zweıten Fhe
Lebzeiten des Partners 1in der Mentalität der betreffenden Jahrhunderte SCc-

wird Z Er selbst geht VO:  - der Präsumption eines Verbots der
Wiederverheiratung Aaus, nıcht nur für die ersten beiden Jahrhunderte, für die diese
Praäsumption hne jeden Zweifel zutreffend ISt, sondern uch für die folgenden
drei Jahrhunderte. Hıer wird ohl die Kritik se1iner Studie einsetzen, un: sıe
wırd auf die Entwicklung der folgenden Jahrhunderte hinweisen können, für die
ohl uch die Möglichkeit einer Ehescheidung un: Wıederverheiratung
(auch 1m eigentlichen Sınne des Wortes) kaum WITF'! ausschliefßen wollen.

Ganz gleich NUunN, die Kritik der Spezialısten wiırd, eines
hat mit seiner Studie sicher erreıcht: Die Frage ach der Ehescheidungslehre un
-praxıs der Alten Kirche 1Sst neu gestellt, un: Behauptungen w1e die folgende schei-
NCN uns, fürs wen1gsStens, wissenschafrtlich nıcht mehr vertretbar sein:
„Christen konnten 1in der Zeit 7wischen 313 un 566 Glaubens meınen, die
Ehe se1 unauflösbar, hne da S1Ee als Ketzer angesehen wurden“ Huizing, Un-
auflöslichkeit der he, IM Concıliıum [1968| 582—958/7, St. 584)

H.-|J Sıeben,
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